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Kursangebot im Spital Muri  
 
 
1. Geltungsbereich  

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für das gesamte Kursangebot des Spitals Muri. Durch 
die Anmeldung zu einem Kurs kommt ein Vertrag zwischen der teilnehmenden Person und dem Spital Muri 
zustande und die Vertragsparteien unterstehen den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 
2. Anmeldung  

Die Anmeldung zu einem Kurs erfolgt online über das Anmeldeformular auf der Website des Spitals Muri und 
ist ab diesem Zeitpunkt verbindlich. Die Anmeldebestätigung sowie jede weitere Korrespondenz erfolgen an 
die teilnehmende Person. Diese haftet auch für die Bezahlung der Kursgebühren. Die Teilnehmerzahl jedes 
Kurses ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Maximal- und 
Mindestteilnehmerzahl werden durch das Spital Muri festgelegt und sind auf dem Anmeldeformular 
ersichtlich.  
 
3. Kosten / Zahlungsbedingungen  

Die Kosten und die darin enthaltenen Leistungen sind bei der Beschreibung des jeweiligen Kurses auf der 
Website des Spitals Muri festgehalten. Die Rechnung wird nach Ende des Kurses ausgestellt und ist bis 
spätestens zu dem auf der Rechnung aufgeführten Fälligkeitsdatum zu begleichen.  
 
4. Abmeldung / Rücktritt durch die teilnehmende Person  

Grundsätzlich gilt eine Anmeldung als verbindlich. Eine Absage ist mit administrativem Aufwand für das Spital 
Muri verbunden, muss schriftlich erfolgen und es gelten folgende Regelungen: 

• Abmeldung bis 28 Tage vor Kursbeginn: Keine Kosten  
• Abmeldung bis 14 Tage vor Kursbeginn: Ermässigung der Rechnung um 50 Prozent  
• Abmeldung weniger als 14 Tage vor Kursbeginn: Keine Ermässigung  

 
Bei Nichterscheinen der teilnehmenden Person, nicht vollständiger Teilnahme am Kurs oder wenn eine 
teilnehmende Person aus zwingenden Gründen (z.B. nachhaltiger Störung des Unterrichts) von einem Kurs 
ausgeschlossen werden muss, bleibt ebenfalls der volle Rechnungsbetrag geschuldet. Bei Krankheit oder 
Unfall kann unter Vorlage eines Arztzeugnisses eine Umbuchung auf ein späteres Datum vorgenommen 
werden. 
 
5. Absage eines Kurses durch das Spital Muri  

Wird die minimale Teilnehmerzahl unterschritten, behält sich das Spital Muri vor, den Kurs bis 2 Wochen vor 
Kursbeginn zu annullieren. In diesem Fall besteht für die angemeldete Person kein Recht auf Schadenersatz 
oder ähnliche Forderungen.  
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6. Haftung des Kursveranstalters  

Bei sämtlichen durch das Spital Muri organisierten Kursen ist der Versicherungsschutz (Unfall, Haftpflicht 
usw.) Sache der Teilnehmenden. Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen wird keine Haftung 
übernommen. 
 
7. Urheberrecht / Geistiges Eigentum 

Das Unterrichtsmaterial ist urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, die Weiterverwendung, die 
Bearbeitung und/oder die Weiterverbreitung sind ausserhalb des Unterrichtszwecks ohne schriftliche 
Genehmigung der Leitung des jeweiligen Kurses untersagt. 
 
8. Änderungen der AGB 

Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind jederzeit unter Einhaltung einer Anzeigefrist 
von 30 Kalendertagen an die angemeldete Person möglich. Diese Änderungen gelten als genehmigt, wenn sie 
nicht innert 20 Kalendertagen ab Mitteilung schriftlich abgelehnt werden. Bei Ablehnung der Änderungen der 
AGB durch die angemeldete Person wird die Anmeldung durch das Spital Muri storniert.  
 
9. Rechtsunwirksamkeit einer Bestimmung der AGB / Salvatorische Klausel  

Im Falle der Rechtsunwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB behalten alle übrigen Klauseln ihre 
Gültigkeit; an Stelle der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung soll eine in dem Sinn und Zweck dieser 
Vertragsbestimmung entsprechende rechtlich gültige Klausel eintreten. 
 
10. Geltendes Recht und Gerichtsstand  

Diese AGB sind schweizerischem Recht unterstellt. Der Gerichtsstand ist Muri. 
 
Muri, Januar 2025 
 
 
 


